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RS OGH 1996/1/30 1Ob623/95,
7Ob91/98b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

ABGB §146

Rechtssatz

Dem obsorgebrechtigten Elternteil steht es allein zu, über die Werterziehung seines Kindes zu entscheiden.

Entscheidungstexte

1 Ob 623/95

Entscheidungstext OGH 30.01.1996 1 Ob 623/95

Veröff: SZ 69/20

7 Ob 91/98b

Entscheidungstext OGH 19.05.1998 7 Ob 91/98b

Beisatz: Eine unmittelbare Einflußnahme des nicht erziehungsberechtigten Elternteiles auf die Auswahl der

Schule sowie überhaupt auf die schulischen Belange und die Ausbildung des Kindes ist nach der geltenden

Gesetzeslage nicht möglich. (T1)
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